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1 Ausgangslage, Prüfauftrag, Zielsetzung 

1.1 Soziale Teilhabe, Förderung „STARK“ und Teilhabechancengesetz 

Der Kreis Unna hat mit dem Konzept „S T A R K“ das Beschäftigungsprogramm „Soziale Teilhabe am Ar-

beitsmarkt“ des Jobcenters im Zeitraum 01.11.2015 bis 31.12.2018 flankiert. Am 31.12.2018 endeten die 

Fördermöglichkeiten.1 

 

Am 01.01.2019 trat das Zehnte Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - Schaffung 

neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt (Teilhabe-

chancengesetz – 10. SGB II-ÄndG) - in Kraft. 

 

Ziel des Gesetzes ist es, auch denjenigen Erwerbslosen Optionen für eine sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigung zu eröffnen, die lange Zeit im Leistungsbezug sind und ohne besondere Unterstützung in abseh-

barer Zeit keine realistische Chance zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit haben. Hierzu wurde ein neues 

Förderinstrument – § 16i SGB II „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ – in die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach 

dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) eingeführt. Für die Betreuung, Integration und Teilhabe von 

Langzeitarbeitslosen stellt der Bund bis zum Jahr 2022 4 Milliarden € an zusätzlichen Mitteln im Bundes-

haushalt zur Verfügung und ermöglicht einen „Passiv-Aktiv-Transfer“ in seinem Zuständigkeitsbereich. 

1.2 Auftrag und Prüfungsumfang: Kreistagsbeschluss, Antrag der SPD Fraktion 

Mit Antrag der SPD-Fraktion vom 25.04.2019 und Beschlussfassung im Kreistag des Kreises Unna am 

02.07.2019 wurde der Landrat beauftragt, zu prüfen, „ob und in welcher Höhe zusätzliche Mittel des Kreises 

zur Finanzierung von Arbeitsverhältnissen, die nach Maßgabe des § 16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsplatz), 

bei Beschäftigungsträgern in Abstimmung mit den Kommunen im öffentlichen Interesse und ohne Gewinner-

zielungsabsicht eingegangen sind bzw. eingehen, bereit gestellt werden müssen, um die optimale Umset-

zung des Teilhabechancengesetzes im Kreis Unna sicher zu stellen.“ (Vgl. Drucksache 086/19) Dieses Kon-

zeptpapier soll dem Ausschuss für Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsförderung, sowie dem Kreisausschuss als 

Beratungsgrundlage und dem Kreistag als Grundlage der Beschlussfassung dienen.  

 

Das Konzeptpapier behandelt nach der Bestandsaufnahme und dem Weg der interkommunalen Abstimmung 

im Kapitel 2,  

- in dem Kapitel 3 das „OB“,  

- in dem Kapitel 4 das „Wie?“  

- und in dem Kapitel 5 die Kostenfestung „Wie viel?“  

der kreisseitigen Förderpotentiale der (kommunal kofinanzierten) Beschäftigungsverhältnisse nach § 16i SGB 

II. Abschließend werden nach einer Beschlussempfehlung basierend auf Modellrechnungen die Förderrichtli-

nien angefügt. 

1.3 Zielsetzung 

Der Kreis Unna beabsichtigt durch eigene Fördermöglichkeiten im Rahmen des § 16i SGB II, dass die Ziele 

des Teilhabechancengesetzes erreicht und verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit sowie Langzeitleistungsbezug 

reduziert werden. Zudem sollen die kreisangehörigen Städte und Gemeinden als auch der Kreis selbst durch 

ein flankierendes Anreizsystem finanziell gestärkt werden, wenn Kreis oder kreisangehörige Kommunen Be-

schäftigungsverhältnisse im Rahmen § 16i selbst oder unter Beauftragung und Kofinanzierung Dritter (z.B. 

Bildungsträger | Träger der freien Wohlfahrt etc.) eingehen. 

                                                      
1 Vgl. Drucksache 059/17, Kreis Unna, Session. 
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Es soll die soziale Teilhabe von Erwerbslose

durch längerfristige Beschäftigungsperspektiven 

sollen gewährleisten, dass dabei die Umsetzung bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, 

schäftigungsträgern, Jobcenter und Kreis Unna 

liert- umgesetzt werden kann. 

 

Die finanzielle Deckung der Mehraufwendungen für die Förderung soll im Kreishaushalt rückwirkend 

Haushaltsjahr 2019 realisiert werden, indem der Kreis Unna den kommunalen Anteil an den 

der Unterkunft und Heizung –KDU- (Minderaufwand), der mit dem Eintritt in geförderte Arbeitsverhältnisse 

entfällt, für die flankierende Förderung zur Verfügung stellt.

1.4 Anforderungsanalyse 

Um die Förderrichtlinien zu erstellen, aber auch

wurden die Beschäftigungsträger Werkstatt im Kreis Unna, die Arbeitsloseninitiative Lünen, die Städte und 

Gemeinden und das Jobcenter beteiligt. Die internen Anforderungen des kommunalen Finanzmanagements, 

der Kommunalaufsicht, der Verwendungsnachweis

lungsprozess einbezogen. Bürokratische Hürden 

kanntheitsgrad der Fördermöglichkeiten erreicht werden

 

2 Systemvergleich und Bestan

Um die konzeptionelle Basis und Ausgangslage

Systemvergleich der Beschäftigungsprogramme 

Städte und Gemeinden, das Jobcenter

Kreis Unna“ -WiKU- und „die Arbeitsloseninitiative

tenerhebung und in der Jugend- und Sozialdezernentenkonferenz beteiligt.

2.1 Systemvergleich: Soziale Teilhabe und Teilhabechancengesetz

Ein Systemvergleich des alten Programmes 

am Arbeitsmarkt“ nach § 16i SGB XII ist möglich. Der nachfolgenden Grafik können die abweichenden Fö

derkonditionen | -möglichkeiten entnommen werden. Insgesamt gehen die 

Plätzen p.a. über den Förderzeitraum aus.

grammes ist ebenfalls bedeutsam, dass das Land NRW keine neue Land

nanzierung ungedeckter Kosten z.B. für Anleitung, Assistenz etc. aufgelegt hat. Demgegenüber 

ren die kreisangehörigen Städte und Gemeinden 

vorgenannten Kosten der Beschäftigungsträger (Werkstatt im Kreis Unna“ 

tive -A.I.L-) aus den kommunalen Haushalten

Erwerbslosen und ihren Familien, denen gesellschaftliche Exklusion droht,

Beschäftigungsperspektiven verbessert werden. Die Förderregelungen nach Abschnitt 7 

sollen gewährleisten, dass dabei die Umsetzung bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, 

, Jobcenter und Kreis Unna bürokratiearm –d.h. niedrigschwellig und möglichst pausch

Die finanzielle Deckung der Mehraufwendungen für die Förderung soll im Kreishaushalt rückwirkend 

Haushaltsjahr 2019 realisiert werden, indem der Kreis Unna den kommunalen Anteil an den 

(Minderaufwand), der mit dem Eintritt in geförderte Arbeitsverhältnisse 

entfällt, für die flankierende Förderung zur Verfügung stellt.  

Anforderungsanalyse Beteiligte 

aber auch eine möglichst bürokratiearm Umsetzung zu gewährleisten, 

wurden die Beschäftigungsträger Werkstatt im Kreis Unna, die Arbeitsloseninitiative Lünen, die Städte und 

das Jobcenter beteiligt. Die internen Anforderungen des kommunalen Finanzmanagements, 

der Verwendungsnachweis- und Rechnungsprüfung wurden zudem 

ürokratische Hürden konnten abgebaut und zugleich ein hohe

der Fördermöglichkeiten erreicht werden. 

Systemvergleich und Bestandsaufnahme  

konzeptionelle Basis und Ausgangslage des Prüfauftrages zu eruieren, hat der Kreis Unna einen 

temvergleich der Beschäftigungsprogramme und ein Quellenstudium vorgenommen. Zudem wurden die 

, das Jobcenter und die beiden kooperierenden Beschäftigungsträ

und „die Arbeitsloseninitiative“ -A.I.L-, bei der nachfolgenden Bestandsanalyse per D

und Sozialdezernentenkonferenz beteiligt. 

Soziale Teilhabe und Teilhabechancengesetz 

Ein Systemvergleich des alten Programmes „Soziale Teilhabe“ mit dem neuen Förderprogramm „Teilhabe 

am Arbeitsmarkt“ nach § 16i SGB XII ist möglich. Der nachfolgenden Grafik können die abweichenden Fö

möglichkeiten entnommen werden. Insgesamt gehen die Planungen von i

über den Förderzeitraum aus. Neben der längeren Laufzeit von fünf Jahren

ist ebenfalls bedeutsam, dass das Land NRW keine neue Landesförderung pro Teilnehmer zur F

nanzierung ungedeckter Kosten z.B. für Anleitung, Assistenz etc. aufgelegt hat. Demgegenüber 

die kreisangehörigen Städte und Gemeinden und zugleich der Kreis -in seiner Rolle als Arbeitgeber

der Beschäftigungsträger (Werkstatt im Kreis Unna“ -WiKU- und der Arbeitsloseniniti

aus den kommunalen Haushalten. 

gesellschaftliche Exklusion droht, 

t werden. Die Förderregelungen nach Abschnitt 7 

sollen gewährleisten, dass dabei die Umsetzung bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, Be-

d.h. niedrigschwellig und möglichst pauscha-

Die finanzielle Deckung der Mehraufwendungen für die Förderung soll im Kreishaushalt rückwirkend seit dem 

Haushaltsjahr 2019 realisiert werden, indem der Kreis Unna den kommunalen Anteil an den ersparten Kosten 

(Minderaufwand), der mit dem Eintritt in geförderte Arbeitsverhältnisse 

Umsetzung zu gewährleisten, 

wurden die Beschäftigungsträger Werkstatt im Kreis Unna, die Arbeitsloseninitiative Lünen, die Städte und 

das Jobcenter beteiligt. Die internen Anforderungen des kommunalen Finanzmanagements, 

zudem in den Erstel-

ein hoher Konsens und Be-

hat der Kreis Unna einen 

vorgenommen. Zudem wurden die 

Beschäftigungsträger, „Werkstatt im 

, bei der nachfolgenden Bestandsanalyse per Da-

mit dem neuen Förderprogramm „Teilhabe 

am Arbeitsmarkt“ nach § 16i SGB XII ist möglich. Der nachfolgenden Grafik können die abweichenden För-

Planungen von insgesamt 430 

Neben der längeren Laufzeit von fünf Jahren des neuen Pro-

esförderung pro Teilnehmer zur Fi-

nanzierung ungedeckter Kosten z.B. für Anleitung, Assistenz etc. aufgelegt hat. Demgegenüber kofinanzie-

in seiner Rolle als Arbeitgeber- die 

und der Arbeitsloseninitia-



Abbildung 1: Vergleich ST | TaAM 

 

Der Lohnkostenzuschuss für maximal 

§ 16i SGB II. Der prozentuale Zuschuss beträgt

 

- in den ersten beiden Jahren des Arbeitsverhältnisses

- im dritten Jahr des Arbeitsverhältnisses 90 Prozent,

- im vierten Jahr des Arbeitsverhältnisses 80 P

- im fünften Jahr des Arbeitsverhältnisses 70 Prozent

 

Im Ergebnis des Systemvergleiches bleibt festzustellen, dass 

und der flankierenden Kreisförderung durch „S

bei den Kosten für Anleitung, Projektleitung

anteiligen Jahrespersonalkosten im dritten bis fünften Jahr 

stärkte kommunale Kofinanzierung der Städte und Gemeinden 

kalkulatorisch und bedarfsorientiert 

2.2 Bestandsaufnahme 

Neun von zehn kreisangehörigen Kommen 

Realisierung des sozialen Arbeitsmarktes, indem sie Personalkostenanteile, Overheadkosten

und|oder Kosten für Anleitungspersonal übernehmen

tungen sind die Werkstatt im Kreis Unna (WiKU) mit 155 Beschäftigungsverhältnissen 

seninitiative Lünen (A.I.L) mit 40 Beschäftigungsverhältnissen. Die 

gern bestätigte die Annahmen nach Ziffer 2.1, dass die Maßnahmen trotz kommunaler Kofinanzierung noch 

nicht ausfinanziert seien und eine Deckungslü

der freien Wohlfahrtspflege im Kreis Unna
                                                      
2 inklusive 80 Plätze Bundes-PAT | 50 Plätze dynamische Bewirtschaftung

3 Vgl. Datenabfrage bei A.I.L und WiKU aus 05/2019

maximal 430 Plätze2 berechnet sich dabei nach Maßgabe der Regelungen des 

§ 16i SGB II. Der prozentuale Zuschuss beträgt 

Jahren des Arbeitsverhältnisses 100 Prozent, 

im dritten Jahr des Arbeitsverhältnisses 90 Prozent, 

im vierten Jahr des Arbeitsverhältnisses 80 Prozent und 

im fünften Jahr des Arbeitsverhältnisses 70 Prozent. 

Ergebnis des Systemvergleiches bleibt festzustellen, dass u.a. durch den Wegfall der Landesförderung 

und der flankierenden Kreisförderung durch „S T A R K“ bei den Beschäftigungsträgern ei

, Projektleitung und des Verwaltungsoverheads entstehen kann. 

anteiligen Jahrespersonalkosten im dritten bis fünften Jahr systemseitig nicht ausfinanziert. 

ierung der Städte und Gemeinden und des Kreises 

kalkulatorisch und bedarfsorientiert verkleinert bzw. geschlossen werden können. 

Bestandsaufnahme zur kommunalen Kofinanzierung bei A.I.L 

Neun von zehn kreisangehörigen Kommen (≠ Werne) beteiligen sich bereits in erheblichem Umfang an der 

sierung des sozialen Arbeitsmarktes, indem sie Personalkostenanteile, Overheadkosten

Kosten für Anleitungspersonal übernehmen.3 Beschäftigungsträger für die kommunalen Dienstlei

tungen sind die Werkstatt im Kreis Unna (WiKU) mit 155 Beschäftigungsverhältnissen 

seninitiative Lünen (A.I.L) mit 40 Beschäftigungsverhältnissen. Die Abfrage bei den 

bestätigte die Annahmen nach Ziffer 2.1, dass die Maßnahmen trotz kommunaler Kofinanzierung noch 

nicht ausfinanziert seien und eine Deckungslücke bestehe. Dieses belegt auch das gemeinsame Schreiben 

pflege im Kreis Unna vom 02.04.2019. 
 

PAT | 50 Plätze dynamische Bewirtschaftung 

Vgl. Datenabfrage bei A.I.L und WiKU aus 05/2019 

 

3 

 

sich dabei nach Maßgabe der Regelungen des 

durch den Wegfall der Landesförderung 

K“ bei den Beschäftigungsträgern eine Deckungslücke 

und des Verwaltungsoverheads entstehen kann. Zudem sind die 

nicht ausfinanziert. Durch eine ver-

und des Kreises kann diese Deckungslücke 

werden können.  

bei A.I.L | WiKU 

beteiligen sich bereits in erheblichem Umfang an der 

sierung des sozialen Arbeitsmarktes, indem sie Personalkostenanteile, Overheadkosten, Projektleitung 

Beschäftigungsträger für die kommunalen Dienstleis-

tungen sind die Werkstatt im Kreis Unna (WiKU) mit 155 Beschäftigungsverhältnissen (BV) und die Arbeitslo-

Abfrage bei den v.g. Beschäftigungsträ-

bestätigte die Annahmen nach Ziffer 2.1, dass die Maßnahmen trotz kommunaler Kofinanzierung noch 

das gemeinsame Schreiben 
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Um die kommunalen Eigenanteile zu erheben

WiKU durchgeführt. Die Aufwendungen für 

mit den Annahmen 

 

• Vollständige Besetzung 

• über einen 5 Jahreszeitraum

• Berücksichtigung von Köpfen nicht von Vollzeitäquivalenten

 

prognostiziert worden. 

 

Die kommunale Kofinanzierung der A.

planmäßigen Förderdauer von 5 Jahren 

dung 2 auf insgesamt rd. 800 T€. (Max. 320 T

 

Abbildung 2: Plankostenrechnung kommunale Kofinanzierung (A

 

Demgegenüber werden die ungedeckten 

schüsse, die Plankosten für Overhead (Verwaltung | Projektleitung) und Anleitungskosten bei der WiKU 

einen Fünf-Jahreszeitraum kommunal in Höh

 

ommunalen Eigenanteile zu erheben, hat der Kreis Unna eine Bestandsanalyse bei der A

Aufwendungen für die kommunalen Eigenanteile sind mittels Plankostenrechnung 

Vollständige Besetzung der kommunal kofinanzierten Arbeitsverhältnisse

5 Jahreszeitraum unter  

Berücksichtigung von Köpfen nicht von Vollzeitäquivalenten  

.I.L durch die Stadt Lünen und den Kreis Unna 

von 5 Jahren und dauerhafter Besetzung von 40 Arbeitsverhältnissen 

(Max. 320 T€/p.a.)  

: Plankostenrechnung kommunale Kofinanzierung (A.I.L) 

ungedeckten Plankosten nach Abbildung 3 für die anteiligen Lohnkostenz

osten für Overhead (Verwaltung | Projektleitung) und Anleitungskosten bei der WiKU 

in Höhe von insgesamt rd. 3.500 T€ gegenfinanziert

hat der Kreis Unna eine Bestandsanalyse bei der A.I.L und 

mittels Plankostenrechnung 

Arbeitsverhältnisse nach § 16i 

Kreis Unna beläuft sich bei einer 

und dauerhafter Besetzung von 40 Arbeitsverhältnissen nach Abbil-

 

anteiligen Lohnkostenzu-

osten für Overhead (Verwaltung | Projektleitung) und Anleitungskosten bei der WiKU über 

€ gegenfinanziert. 



Abbildung 3: Plankostenrechnung kommunale Kofinanzierung (WiKU

 

Über den Finanzierungshorizont von fünf Jahren ergibt sich demnach ein kommunaler Gesamtfinanzierung

anteil auf Basis der Plankostenrechnung in Höhe 

 

3 Rechtliche Zulässigkeit

(„Ob?“) 

Die Grundidee des Passiv-Aktiv-Tausch

Leistungen, welche SGB II – Bezie

ggf. Mehrbedarfe, Kosten für Unterkunft und Heizung), in Zuschüsse für Arbeitgeber 

onspartner (hier Kommunen) umzuwandeln. Damit soll

den, „Arbeit statt Arbeitslosigkeit“ 

 

Die Förderung und Beteiligung der Kommunen an der Umsetzung des § 16i SGB II durch die eingesparten 

kommunalen Kosten der Unterkunft 

tung, insbesondere unter Berücksichtigung 

dem Kreis. Eine unmittelbare Geltung der in § 16i SGB II als Spezialgesetz 

setz normierten Fördergrundsätze für die Bundesmittel kommt daher für die kommunalen Mittel n

tracht.  

Rechtsgrundlage für die geplanten Zuwendungen ist die im Kreishaushalt auf Grundlage der Haushaltsg

setze vorgenommene Bereitstellung von Fördermitteln und deren Zweckbindung.

Weitere Regelungen, unter welchen konkreten Voraussetzungen M

Zweck zu gewähren sind, sind rechtlich

3.1 Zielgruppe und Ziele § 1

Zielgruppen der Teilhabe am Arbeitsmarkt sind 

SGB II, deren Zugangschancen zum allgemeinen Arbeitsmarkt deutlich gemindert sind. Die 

sind vielfältig (Langzeitleistungsbezug, 

regionale Arbeitsmarktlage). Gemeinsames Merkmal ist die Distanz zum Arbe

de oder bereits eingetretene soziale Ausgrenzung. Langzeitarbeitslosigkeit kann nicht nur bei den Betroff

nen selbst, sondern auch bei ihren Familienmitgliedern einen Unterstützungsbedarf 

 

: Plankostenrechnung kommunale Kofinanzierung (WiKU) 

Über den Finanzierungshorizont von fünf Jahren ergibt sich demnach ein kommunaler Gesamtfinanzierung

auf Basis der Plankostenrechnung in Höhe von insgesamt 4.300 T€. 

Rechtliche Zulässigkeit: Kommunale Förderung i.S. § 1

Tausches ist: 

Bezieher|innen sonst „passiv“ für ihren Lebensunterhalt bekommen (Regelsatz, 

ür Unterkunft und Heizung), in Zuschüsse für Arbeitgeber 

umzuwandeln. Damit soll dem sozialpolitischen Grundgedanke

“ für die nachfolgende Zielgruppe zu finanzieren. 

Beteiligung der Kommunen an der Umsetzung des § 16i SGB II durch die eingesparten 

kommunalen Kosten der Unterkunft und Heizung ist eine freiwillige Aufgabe des Kreises

tung, insbesondere unter Berücksichtigung örtlicher Bedingungen und Umsetzungskonzepte

dem Kreis. Eine unmittelbare Geltung der in § 16i SGB II als Spezialgesetz und den im Bundeshaushaltsg

normierten Fördergrundsätze für die Bundesmittel kommt daher für die kommunalen Mittel n

Rechtsgrundlage für die geplanten Zuwendungen ist die im Kreishaushalt auf Grundlage der Haushaltsg

setze vorgenommene Bereitstellung von Fördermitteln und deren Zweckbindung. 

Weitere Regelungen, unter welchen konkreten Voraussetzungen Mittel entsprechend dem festgelegten 

rechtlich nicht normiert.  

Zielgruppe und Ziele § 16i SGB II 

Zielgruppen der Teilhabe am Arbeitsmarkt sind erwerbsfähige Langzeitleistungsberechtigte im Rechtskreis 

en zum allgemeinen Arbeitsmarkt deutlich gemindert sind. Die 

(Langzeitleistungsbezug, höheres Lebensalter, gesundheitliche Einschränkungen

regionale Arbeitsmarktlage). Gemeinsames Merkmal ist die Distanz zum Arbeitsmarkt und die damit drohe

de oder bereits eingetretene soziale Ausgrenzung. Langzeitarbeitslosigkeit kann nicht nur bei den Betroff

sondern auch bei ihren Familienmitgliedern einen Unterstützungsbedarf 

 

5 

 

Über den Finanzierungshorizont von fünf Jahren ergibt sich demnach ein kommunaler Gesamtfinanzierungs-

i.S. § 16i SGB II als PAT 

innen sonst „passiv“ für ihren Lebensunterhalt bekommen (Regelsatz, 

ür Unterkunft und Heizung), in Zuschüsse für Arbeitgeber und deren Kooperati-

Grundgedanken gefolgt wer-

 

Beteiligung der Kommunen an der Umsetzung des § 16i SGB II durch die eingesparten 

s Kreises. Ob und Ausgestal-

örtlicher Bedingungen und Umsetzungskonzepte, obliegt daher 

und den im Bundeshaushaltsge-

normierten Fördergrundsätze für die Bundesmittel kommt daher für die kommunalen Mittel nicht in Be-

Rechtsgrundlage für die geplanten Zuwendungen ist die im Kreishaushalt auf Grundlage der Haushaltsge-

 

ittel entsprechend dem festgelegten 

Langzeitleistungsberechtigte im Rechtskreis 

en zum allgemeinen Arbeitsmarkt deutlich gemindert sind. Die Gründe hierfür 

Einschränkungen, angespannte 

itsmarkt und die damit drohen-

de oder bereits eingetretene soziale Ausgrenzung. Langzeitarbeitslosigkeit kann nicht nur bei den Betroffe-

sondern auch bei ihren Familienmitgliedern einen Unterstützungsbedarf auslösen. 
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Das Instrument des § 16i SGB II knüpft nach seinen Fördervoraussetzungen an das Alter der leistungsb

rechtigten Person (mindestens 25 Jahre

Jahre) sowie die Länge und Intensität der Beschäftigungsepisoden an

zur geforderten Leistungsbezugsdauer 

einem minderjährigen Kind in der Bed

Förderung. Dennoch ist eine sorgfältige Auswahl d

im Ermessen der Jobcenter, besonders arbeitsmarkt

Zugang zum Arbeitsmarkt verschlossen wäre

nicht.4  

3.2 SGB II: Passiv-Aktiv-Transfer auf Bundesebene

Sobald ein SGB II-Leistungsberechtigter nach § 16i SGB II gefördert werden kann, darf im Rahmen des bu

desweiten Passiv-Aktiv-Transfers das durch das erzi

nanzierung dieses § 16i Falles z.B. durch Schaffung neuer Plätze (Plan

Plätze) eingesetzt werden. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat dabei zur Bemessung

eingesparten Bundesmittel eine unbürokratische 

zum kommunalen PAT- angestrebt, sodass leistungsrechtliche Veränderungen in der Bedarfsgemeinschaft 

nicht zu häufigen und laufenden Nach- 

im Rahmen seiner Regelungen für den Bund

schalen je BG-Szenario von 500 € bis 700 €

die Ermittlung der tatsächlichen Einsparungen je Fall zu vermeiden.

Im Verhältnis des Bundes-Passiv-Aktiv

bedeutsam, dass im SGB II Einkommen vorrangig auf die Leistungen des Bundes angerechne

mit ergeben sich erst dann kommunale Einsparungen, wenn die Einkünfte aller Bedarfsgemeinschaftsmi

glieder die Summe der Regelleistungen für al

nach dem kommunalen PAT systembedingt 

Ähnlich der pauschalierten Förderung durch den 

schale zur unbürokratischen Umsetzung 

3.3 Erlasslage Land | Zulässigkeit

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales h

keiten eines kommunalen PATs mit Erlass vom 28.02.2018 

se aktiv mit Ministerschreiben aufgerufen

„(..) Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozial

den durch die Integration in Arbeit eingesparten kommunalen Kosten der Unterkunft ebenfalls an der Umse

zung beteiligen und damit einen weiteren Beitrag zur Reduzierung der Langzeitarbeitslosigkeit vor Ort l

Die eingesparten kommunalen Mittel kö

ge teilnehmerbezogener Kosten oder 

ihren Familien unmittelbar zu Gute kommen.

 

Im Einvernehmen mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales (..) (

haushaltssicherungspflichtige Kommunen folgende

„Die zuvor genannte Möglichkeit des Passiv

Haushaltssicherung befinden oder am 

weiligen Haushaltssicherungskonzepts (HSK) oder Haushaltssanierungsplans (HSP) dadurch 

wird. Der Umgang mit dem eingesparten kommunalen Anteil

                                                      
4 Vgl. Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Umsetzung der Förderung nach § 16i SGB II „Teilhabe am Arbeitsmarkt“; Deutscher 

Verein. 

5 Vgl. Weisung im SGB II, „§ 16i Teilhabe am Arbeitsmarkt“ vom 23.01.19, Bundesagentur für Arbeit, über 
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/downloa

B II knüpft nach seinen Fördervoraussetzungen an das Alter der leistungsb

Jahre), die Dauer des Leistungsbezugs (sechs innerhalb der letzten sieben 

der Beschäftigungsepisoden an. Dazu kommen u.a. 

zur geforderten Leistungsbezugsdauer (fünf Jahre) für Schwerbehinderte und für Personen mit mindestens 

einem minderjährigen Kind in der Bedarfsgemeinschaft. Diese Zugangsvoraussetzungen erleichter

Dennoch ist eine sorgfältige Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer entscheidend. Es liegt 

center, besonders arbeitsmarktferne Personen auszuwählen, denen perspe

markt verschlossen wäre. Ein Rechtsanspruch auf eine Förderung besteht in der Regel 

Transfer auf Bundesebene 

Leistungsberechtigter nach § 16i SGB II gefördert werden kann, darf im Rahmen des bu

Transfers das durch das erzielte Einkommen eingesparte Arbeitslosengeld II zur F

nanzierung dieses § 16i Falles z.B. durch Schaffung neuer Plätze (Plan Jobcenter Kreis Unna: zusätzlich 80 

Plätze) eingesetzt werden. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat dabei zur Bemessung

eingesparten Bundesmittel eine unbürokratische und pauschalierte Möglichkeit –ähnlich des

angestrebt, sodass leistungsrechtliche Veränderungen in der Bedarfsgemeinschaft 

 und Neuberechnungen führen sollen. Diesbezüglich hat 

im Rahmen seiner Regelungen für den Bundes-PAT zu einer Pauschalierung der Beträge 

€ bis 700 €) entschlossen, um einen erheblichen Verwaltungsaufwand für 

e Ermittlung der tatsächlichen Einsparungen je Fall zu vermeiden.5 

Aktiv-Transfers zum kommunalen Passiv-Aktiv-Transfer

, dass im SGB II Einkommen vorrangig auf die Leistungen des Bundes angerechne

mit ergeben sich erst dann kommunale Einsparungen, wenn die Einkünfte aller Bedarfsgemeinschaftsmi

glieder die Summe der Regelleistungen für alle Mitglieder übersteigen. Daher fällt die Pauschalzuweisung

systembedingt entsprechend geringer aus. 

ich der pauschalierten Förderung durch den Bund hat der Kreis Unna eine pauschalierte Monatspa

schale zur unbürokratischen Umsetzung des kommunalen PAT nach Ziffer 5 konzipiert. 

Zulässigkeit: Zweckgebundene Zuweisung Kommunen

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat ebenfalls die rechtlichen und tatsächlichen Möglic

mit Erlass vom 28.02.2018 konzeptionell geschärft. Zudem wurden die Kre

se aktiv mit Ministerschreiben aufgerufen, die Chancen des kommunalen PATs wie folgt 

Arbeit, Gesundheit und Soziales würde es begrüßen, wenn sich die Kommunen mit 

den durch die Integration in Arbeit eingesparten kommunalen Kosten der Unterkunft ebenfalls an der Umse

zung beteiligen und damit einen weiteren Beitrag zur Reduzierung der Langzeitarbeitslosigkeit vor Ort l

önnten u.a. für die Finanzierung zusätzlicher Teilnehmerplatze, 

 Investitionskosten genutzt werden, die den Langzeitarbeitslosen und 

kommen.“  

Ministerium für Heimat, Kommunales (..) (MHKBG) hat das MAGS

haushaltssicherungspflichtige Kommunen folgende Hinweise gegeben:  

glichkeit des Passiv-Aktiv-Transfers besteht auch für Kommunen, die sich in der 

 Stärkungspakt teilnehmen, sofern die Genehmigungsfä

weiligen Haushaltssicherungskonzepts (HSK) oder Haushaltssanierungsplans (HSP) dadurch 

ngesparten kommunalen Anteil der Kosten der Unterkunft liegt in der Veran

Vgl. Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Umsetzung der Förderung nach § 16i SGB II „Teilhabe am Arbeitsmarkt“; Deutscher 

Vgl. Weisung im SGB II, „§ 16i Teilhabe am Arbeitsmarkt“ vom 23.01.19, Bundesagentur für Arbeit, über 
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba040168.pdf  

B II knüpft nach seinen Fördervoraussetzungen an das Alter der leistungsbe-

sechs innerhalb der letzten sieben 

u.a. Sonderregelungen 

für Schwerbehinderte und für Personen mit mindestens 

schaft. Diese Zugangsvoraussetzungen erleichtern die 

mer entscheidend. Es liegt 

, denen perspektivisch der 

pruch auf eine Förderung besteht in der Regel 

Leistungsberechtigter nach § 16i SGB II gefördert werden kann, darf im Rahmen des bun-

elte Einkommen eingesparte Arbeitslosengeld II zur Fi-

Kreis Unna: zusätzlich 80 

Plätze) eingesetzt werden. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat dabei zur Bemessung der 

ähnlich des Vorschlages 

angestrebt, sodass leistungsrechtliche Veränderungen in der Bedarfsgemeinschaft 

chnungen führen sollen. Diesbezüglich hat sich der Bund 

PAT zu einer Pauschalierung der Beträge (Drei PAT Pau-

) entschlossen, um einen erheblichen Verwaltungsaufwand für 

Transfer ist grundsätzlich 

, dass im SGB II Einkommen vorrangig auf die Leistungen des Bundes angerechnet werden. So-

mit ergeben sich erst dann kommunale Einsparungen, wenn die Einkünfte aller Bedarfsgemeinschaftsmit-

die Pauschalzuweisung 

hat der Kreis Unna eine pauschalierte Monatspau-

 

weckgebundene Zuweisung Kommunen im Kreis UN 

rechtlichen und tatsächlichen Möglich-

Zudem wurden die Krei-

wie folgt pro aktiv zu nutzen: 

rde es begrüßen, wenn sich die Kommunen mit 

den durch die Integration in Arbeit eingesparten kommunalen Kosten der Unterkunft ebenfalls an der Umset-

zung beteiligen und damit einen weiteren Beitrag zur Reduzierung der Langzeitarbeitslosigkeit vor Ort leisten. 

tzlicher Teilnehmerplatze, sonsti-

genutzt werden, die den Langzeitarbeitslosen und 

hat das MAGS im Hinblick auf 

ommunen, die sich in der 

ehmen, sofern die Genehmigungsfähigkeit des je-

weiligen Haushaltssicherungskonzepts (HSK) oder Haushaltssanierungsplans (HSP) dadurch nicht gefährdet 

der Kosten der Unterkunft liegt in der Verant-

Vgl. Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Umsetzung der Förderung nach § 16i SGB II „Teilhabe am Arbeitsmarkt“; Deutscher 
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wortung der jeweiligen Kommune. Falls sich bei haushaltssicherungspflichtigen Kommunen Fragen in Bezug 

auf die Genehmigungsfähigkeit des jeweiligen HSK oder HSP ergeben, sollten diese vor Ort und im Einver-

nehmen mit den zuständigen Aufsichtsbehörden, die für das Thema sensibilisiert sind, geklärt werden. 

Grundsätzlich schließt eine schwierige Haushaltssituation die Bereitstellung des eingesparten kommunalen 

Anteils an den Kosten der Unterkunft nicht aus. Die Zulässigkeit im Einzelfall ist individuell zu prüfen. Wir bit-

ten Sie, die Möglichkeiten des Teilhabechancengesetzes in Ihrer Kommune vollumfänglich zu nutzen, um 

gemeinsam die Langzeitarbeitslosigkeit nachhaltig zu reduzieren (..).“6 

Der Kreis Unna hat in der Konzeptionsphase die Bezirksregierung Arnsberg über die Kommunalaufsicht 

diesbezüglich beteiligt. Prüfgegenstand war hierbei entsprechend des Ministerschreibens die Zulässigkeit der 

zweckgebundenen Zuweisung aus Mitteln des Passiv-Aktiv-Tausches (§ 16i) an kreisangehörige Kommunen 

im Stärkungspakt bzw. in der Haushaltssicherung. 

 

Im Ergebnis7 bestehen gegen die dargestellte Vorgehensweise und Förderung keine kommunalaufsichtlichen 

Bedenken, weil durch sie die Haushaltssituation der betroffenen Städte und Gemeinden jedenfalls nicht ver-

schlechtert wird; der jeweils genehmigte Eigenkapitalverzehr (bzw. der von der Genehmigung umfasste Ab-

bau der bilanziellen Überschuldung) ist nicht tangiert. 

 

Soweit die erteilten Genehmigungen Hinweise oder Auflagen mit dem Inhalt enthalten, dass Haushaltsver-

besserungen (Mehrerträge und Minderaufwendungen) vollständig zur Verringerung aufgelaufener Fehlbeträ-

ge und gleichzeitig zur Verbesserung der Liquiditätslage einzusetzen sind, kann dies für zweckgebundene 

Zuweisungen -wie beim kommunalen PAT avisiert- naturgemäß nicht gelten. 

 

Im Übrigen müssen die betroffenen Städte und Gemeinden im Rahmen kommunaler Selbstverwaltung si-

cherstellen, dass die Genehmigungsfähigkeit künftiger Haushaltssicherungskonzepte, Haushaltssanierungs-

pläne und individueller Sanierungskonzepte durch die zweckgebundenen Zuweisungen und deren Weiterlei-

tung nicht gefährdet wird. 

3.4 Programminnovation | Keine flankierende Landesförderung | Empfehlung Dt. Verein 

Einige Kommunen sowie Bundesländer haben eigene projektgeförderte oder freiwillige Arbeitsmarktpro-

gramme aufgelegt, die sich an arbeitsmarktferne Personengruppen richten, die der Zielgruppe der Förderung 

nach § 16i SGB II vergleichbar sind. Das Land Nordrhein-Westfalen hat nicht von seinen Fördermöglichkei-

ten Gebrauch gemacht, bestehende lokale und regionale Förderprogramme ab 2019 finanziell unterstützend 

fortzuführen oder mit Blick auf die neue Regelförderung des § 16i SGB II anzupassen respektive weiter zu 

entwickeln. 

Beispiele für kommunale PATs im kreisangehörigen Raum im Regierungsbezirk Arnsberg liegen entspre-

chend einer interkommunalen Abfrage ebenfalls nicht vor. 

Der Deutsche Verein hat allerdings empfohlen, solche Flankierungen in Übereinstimmung mit den 

Fördervoraussetzungen und Zielen der Förderung nach § 16i SGB II zu gestalten und zu erbringen. Mit die-

sem kommunalen Programm ist der Kreis Unna „Vorreiter“ und die Regelförderung des Bundes wird innovativ 

verbunden, sodass die Wirkungen | Anreize zum Ausbau von kommunal kofinanzierten Beschäftigungsver-

hältnissen verstärkt werden. 

 

                                                      
6 Vgl. Schreiben Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen: Reduzierung der Langzeitarbeitslo-

sigkeit in Nordrhein-Westfalen vom 28.02.2019; Reduzierung Langzeitarbeitslosigkeit, Laumann.  
 

7 Antwort Bezirksregierung an Kommunalaufsicht auf Basis des Prüfauftrag aus Jugend- & Sozialdezernentenkonferenz am 22.05.19; E-
Mail vom 29.05.2019 
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3.5 Fazit: Zulässigkeit des 

Im Zusammenhang mit dem 10. SGB II

in seinem Verantwortungsbereich geschaffen. Ausgabemittel des Bundes 

Lebensunterhalts und die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft

men nach § 16i SGB II eingespart werden, 

betreffenden Maßnahmen nach § 16i SGB II eingesetzt

diesen Beitrag. Die Kommunen können den Passiv

Transfer auf freiwilliger Basis in ihrem Verantwortungsbereich 

kommunalen Anteil an den Kosten für 

verhältnisse durch Einkommensanrechnung 

Maßnahmen zur Verfügung zu stellen. 

Kommunale Passivmittel können aktiviert werden, sobald durch 

de Einkünfte erzielt werden, die sich nach Abzug der Bundesbeteiligung auch auf denjenigen Anteil der 

Wohnkosten mindernd auswirken, der von den Kommunen zu tragen ist (vgl. § 46 Abs. 5 bis 7a SGB II). So

che Einsparungen sind insbesondere bei kleineren Haushalten sow

niveaus zu erwarten.  

Schließlich betonen das Land NRW und die

ergänzenden Finanzierung von Kosten für die fachliche Anleitung, Overhead

nalentwicklung, da diese nicht in der originären 

sind. 

Der Kreis Unna beabsichtigt konzeptionell

KDU einzusetzen, um die kreisangehörigen Kommunen 

sächlichem Beschäftigungsverhältnis nach § 16i SGB II zu fördern

nach §§ 16i, 81 SGB II. Die rechnerischen Grundlagen

 

4 Instrumente und Umsetzungsszenarien

Bei der Frage nach den Förderinstrumenten wurden f

Rahmen einer Machbarkeits- und Wirksamkeitsprüfung betrachtet

Zielsetzungen entsprechend des politischen Antrages nach Ziffer 

 

1. Verbleib der Minderaufwendungen im Kreishaushalt

über die Kreisumlage. 

2. Direkte Zuweisung  

a. an Beschäftigungsträger und | oder
b. gemeinnützige Träger und | oder
c. an privatwirtschaftliche Arbeitgeber

3. Zweckgebundene monatliche Pauschalz

Produkt aus den tatsächlich geförderten Beschäftigungsverhältnisse

einer politisch festzulegenden Pauschale 

o Modellrechnung zu den
hältnisse bei WiKU und A

o Modellrechnung zur eingesparten KDU auf Basis aller Beschäftigu
16i.  

4.1 Bewertung: Verbleib Minderaufwendungen 

umlage 

Die Bemessung der Kreisumlage nach § 56 Kreisordnung NRW unterliegt gesetzlichen Umlagegrundlagen. 

des kommunalen Passiv-Aktiv-Tausch im Kreis Unna

SGB II-ÄndG hat der Bund Voraussetzungen für einen Passiv

in seinem Verantwortungsbereich geschaffen. Ausgabemittel des Bundes für Leistungen zur Sicherung des 

Lebensunterhalts und die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung

ngespart werden, werden in pauschalierter Form zusätzlich für

betreffenden Maßnahmen nach § 16i SGB II eingesetzt. Diese entlasten somit den Eingliederungstitel um 

Die Kommunen können den Passiv-Aktiv-Transfer des Bundes mit einem Passiv

Transfer auf freiwilliger Basis in ihrem Verantwortungsbereich ergänzen. Dies ist möglich

 Unterkunft und Heizung, der mit der Begründung

mensanrechnung entfällt, für die Finanzierung oder begleitende Förderung von 

 

aktiviert werden, sobald durch geförderte Arbeitsverhältnisse

erzielt werden, die sich nach Abzug der Bundesbeteiligung auch auf denjenigen Anteil der 

Wohnkosten mindernd auswirken, der von den Kommunen zu tragen ist (vgl. § 46 Abs. 5 bis 7a SGB II). So

che Einsparungen sind insbesondere bei kleineren Haushalten sowie in Kommunen mit niedrigeren Mietzin

betonen das Land NRW und die Empfehlungen des deutschen Vereines auch die 

Finanzierung von Kosten für die fachliche Anleitung, Overhead-Kosten und 

originären Förderung durch das Jobcenter nach § 16i SGB II enthalten 

konzeptionell, die gesparten durchschnittlichen Aufwendungen 

ngehörigen Kommunen in Form einer einheitlichen Monatspauschale 

nach § 16i SGB II zu fördern. Der Förderzeitraum

Die rechnerischen Grundlagen ergeben sich aus Kapitel 5. 

Umsetzungsszenarien: Kommunaler PA

Bei der Frage nach den Förderinstrumenten wurden folgende Umsetzungsszenarien durch die Verwaltung 

und Wirksamkeitsprüfung betrachtet. Dabei waren insbesondere

Zielsetzungen entsprechend des politischen Antrages nach Ziffer 1.2 relevant:  

aufwendungen im Kreishaushalt unter Entlastung der Städte und Gemeinden 

an Beschäftigungsträger und | oder 
gemeinnützige Träger und | oder 

privatwirtschaftliche Arbeitgeber. 

monatliche Pauschalzuweisung an Kommunen  

geförderten Beschäftigungsverhältnissen pro Monat | je Kommune 

Pauschale auf Grundlage einer 

chnung zu den eingesparten KDU auf Basis der kommunalen Beschäftigungsve
hältnisse bei WiKU und A.I.L nach § 16i oder einer  
Modellrechnung zur eingesparten KDU auf Basis aller Beschäftigungsverhältnisse nach § 

Verbleib Minderaufwendungen im Kreishaushalt unter Entlastung

Die Bemessung der Kreisumlage nach § 56 Kreisordnung NRW unterliegt gesetzlichen Umlagegrundlagen. 

im Kreis Unna 

einen Passiv-Aktiv-Transfer 

Leistungen zur Sicherung des 

und Heizung, die durch Maßnah-

für die Finanzierung der 

somit den Eingliederungstitel um 

s mit einem Passiv-Aktiv-

möglich, wenn sie den 

Begründung geförderter Arbeits-

für die Finanzierung oder begleitende Förderung von 

Arbeitsverhältnisse anzurechnen-

erzielt werden, die sich nach Abzug der Bundesbeteiligung auch auf denjenigen Anteil der 

Wohnkosten mindernd auswirken, der von den Kommunen zu tragen ist (vgl. § 46 Abs. 5 bis 7a SGB II). Sol-

ie in Kommunen mit niedrigeren Mietzins-

Empfehlungen des deutschen Vereines auch die Möglichkeit der 

osten und Kosten der Perso-

nach § 16i SGB II enthalten 

Aufwendungen im Bereich der 

in Form einer einheitlichen Monatspauschale je tat-

Förderzeitraum bemisst sich dabei 

AT („Wie?“) 

olgende Umsetzungsszenarien durch die Verwaltung im 

insbesondere die politischen 

der Städte und Gemeinden 

pro Monat | je Kommune und 

eingesparten KDU auf Basis der kommunalen Beschäftigungsver-

ngsverhältnisse nach § 

unter Entlastung Kreis-

Die Bemessung der Kreisumlage nach § 56 Kreisordnung NRW unterliegt gesetzlichen Umlagegrundlagen. 
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Es besteht kein Kausalzusammenhang zwischen den gesetzlichen Grundlagen und den Berechnungsgrund-

lagen wie z.B. der Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse nach diesem Konzept. Ein umlagerelevantes An-

reizsystem zur Stärkung der kommunalen Kofinanzierung von Beschäftigungsverhältnissen im Sinne § 16i ist 

unter den im Kapitel 1 und 2 beschriebenen Rahmenbedingungen und Zielsetzungen nicht verursachungsge-

recht gegeben. Gleichzeitig stellt die Variante auch keinen Passiv-Aktiv-Transfer dar, sondern ist das übliche 

Verfahren zum Umgang mit Minderaufwendungen im Rahmen des Jahresabschlusses und der -planung. Sie 

wäre einzig eine optionale Auffanglösung, sollte eine politische Beschlussfassung entsprechend den Umset-

zungsszenarien nicht „tragfähig“ sein. 

4.2 Bewertung: Direkte Zuweisung an Beschäftigungsträger, gemeinnützige Träger und 

privatwirtschaftliche Arbeitgeber 

Entsprechend des politischen Auftrages nach Ziffer 1.2 galt es konzeptionell u.a. zu prüfen, ob eine alleinige 

Förderung von Beschäftigungsträgern ohne Gewinnerzielungsabsicht zulässig ist. Eine Prüfung des Rechts-

amtes des Kreises Unna bestätigte die konzeptionellen Bedenken insofern, dass ein Ausschluss privatwirt-

schaftlicher Arbeitgeber von den kommunalen Direktzuweisungen gegen den Gleichheitssatz nach Art. 3. 

Abs. 1 Grundgesetz (GG) verstößt. 

4.2.1 Rechtsgrundlagen für die Zuwendungen und Fördergrundsätze 

Die Förderung und Beteiligung der Kommunen an der Umsetzung des § 16i SGB II durch die eingesparten 

kommunalen Kosten der Unterkunft und Heizung ist nach Kapitel 3 eine freiwillige Aufgabe des Kreises Unna 

auf Grundlage des kommunalen Haushaltsrechtes. 

 

Als Prüfungsmaßstab verbleibt daher (zunächst) neben anderen Haushaltsgrundsätzen der zu beachtende 

Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 GG. Dieser gebietet dem Zuwendungsgeber, u.a. ein gleichheitsgerechtes 

Verteilungsprogramm zu erstellen. 

 

Für die gerichtliche Überprüfbarkeit von versagten Zuwendungen bedeutet dies folgendes: 

 

Hat der Kreis durch Normen bestimmt, unter welchen Voraussetzungen zweckbestimmte Zuwendungen an 

den festgelegten Empfängerkreis zu verteilen sind, dann sind für den Bereich der gesetzesfreien Erfüllung 

öffentlicher Aufgaben erlassene Normen keiner richterlichen Interpretation unterworfen. Das Gericht hat nach 

dem Grundsatz der Gewaltenteilung, Art. 20 Abs. 2 und 3 GG und im Hinblick auf Art. 19 Abs. 4 GG nur zu 

prüfen, ob aufgrund einer solchen Verwaltungsvorschrift überhaupt eine Verteilung öffentlicher Mittel vorge-

nommen werden darf (Vorbehalt des Gesetzes) und bejahendenfalls, ob bei der Anwendung der Verwal-

tungsvorschrift im Einzelfall der Gleichheitssatz verletzt oder der Rahmen, der durch die Zweckbestimmung 

gezogen ist, nicht beachtet worden ist. 

 

Nach der Rechtsprechung des BVerfG verbietet es der Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG, dass eine 

Gruppe von Normadressaten (Hier Richtlinienadressat) im Vergleich zu anderen Normadressaten anders be-

handelt wird, obwohl zwischen beiden Gruppen keine Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht 

bestehen, dass sie die ungleiche Behandlung rechtfertigen könnten. 

4.2.2 Wahrung des Gleichheitssatzes bei direkter Zuweisung unter Ausschluss privatwirt-

schaftlicher Arbeitgeber 

Die kommunale PAT-Variante sieht eine direkte Zuwendung an diejenigen kommunalen Arbeitgeber vor, die 

bereits über § 16i SGB II die entsprechenden Bundesmittel erhalten. Die kommunale Förderung würde durch 

die Orientierung am Kriterium „Arbeitgeber“ als Zuwendungsempfänger eine starke Anlehnung an die Grund-

sätze und damit auch am Förderzweck des § 16i SGB II bedingen. Hierdurch erscheint die Variante als un-

mittelbar flankierende Maßnahme für eine wirksame Umsetzung der Förderung nach § 16i SGB II.  
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Ein Verteilungsprogramm von Kreismitteln

des § 16i SGB II, welches privatwirtschaftliche Arbeitgeb

kann aus ordnungspolitischer Sicht zu Wettbewerbsverzerrungen führen und verstößt zudem gegen den 

Gleichheitssatz. Denn der Zweck des § 16i SGB II soll gerade auch dadurch erreicht werden, dass zusätzlich 

erwerbswirtschaftlich orientierte Arbeitgeber für die Teilnahme an der Förderung gewonnen werden. Wenn 

sie gewonnen wurden und die Kriterien für eine Förderung aus Bundesmitteln erfüllt werden, kann ein ausre

chender Grund für ihren Ausschluss von kommunale

nicht in ihrer erwerbswirtschaftlichen Orientierung gefunden werden.

Aus den vorgenannten rechtlichen Abwägungen wird die direkte Zuweisung an Beschäftigungsträger unter 

Ausschluss privatrechtlicher Arbeitgeber förderrechtlich

4.3 Zweckgebundene monatliche Pauschalzuweisung an Kommunen 

Ausgehend von den Umsetzungspotentialen der 

keit der zweckgebundenen Zuweisung an die Städte und Gemei

ne monatliche Pauschalzuweisung an Kommunen ist

auch tatsächlich im Kreis Unna als zweckgebundenes 

4.4 Fazit zu Varianten | Empfehlung 

Die Variante nach Ziffer 4.2 einer direkten kommunalen Zuweisung an die Beschäftigungsträger und gemei

nützigen Träger unter Ausschluss der privatwirtschaftlichen 

Unterkunft und Heizung infolge der Umsetzung des Förderprogrammes des Bundes nach § 16i SGB II wird 

verwaltungsseitig als unzulässig erachtet. 

Die Variante 4.1 „Kreisumlage“ wird gegenüber

bürokratischer bewertet. Jedoch überwiegen die Vorteile

gebundene Bezuschussung. Zudem ist es durch 

ähnlich des Bundes-PATs- möglich, die Förderregelungen

durch Berichtspflichten des Jobcenters können so auf ein Mindest

 

Folglich besitzt die Variante 4.3 „Pauschalzuweisung an Kommunen“ die höchste Zielkongruenz und ist g

genüber den übrigen Varianten vorteilhafter und vorzuziehen.

 

5 Kostenfeststellungsverfahren: 

(„Welche Höhe?“)

Die finanzielle Deckung der Mehraufwendungen für die 

rückwirkend zum 01.01.2019 realisiert werden, indem der Kreis Unna den kommunalen Anteil an den 

ten Kosten der Unterkunft und Heizung 

verhältnisse entfällt, für die flankierende Förderung zur Verfügung stellt

 

Um eine Zielharmonie zwischen relativer 

werden -ausgehend von einer Vollerhebung zu 

schalen über zwei Modellrechnungen auf Plankostenbasis 

5.1 Berechnungsmethode:

Das Jobcenter hat die durchschnittliche monatliche Einsparung 

Hierzu wurden im Rahmen einer Vollerhebung alle Bedarfsgemeinschaften, die 

förderten Beschäftigung nach § 16i SGB II nachgegan
                                                      
8 Vgl. Rechtliche Stellungnahme vom 18.06.2019, Rechtsamt Kreis Unna.

9 Zur Berechnung und Bestimmung der Höhe siehe Kapitel 

Ein Verteilungsprogramm von Kreismitteln über Förderregelungen in naher Anlehnung an den Förderzweck 

des § 16i SGB II, welches privatwirtschaftliche Arbeitgeber bei den Zuwendungsempfängern ausklammert, 

kann aus ordnungspolitischer Sicht zu Wettbewerbsverzerrungen führen und verstößt zudem gegen den 

Gleichheitssatz. Denn der Zweck des § 16i SGB II soll gerade auch dadurch erreicht werden, dass zusätzlich 

rwerbswirtschaftlich orientierte Arbeitgeber für die Teilnahme an der Förderung gewonnen werden. Wenn 

sie gewonnen wurden und die Kriterien für eine Förderung aus Bundesmitteln erfüllt werden, kann ein ausre

chender Grund für ihren Ausschluss von kommunalen Mitteln, gemessen an den Anforderungen des BVerfG

nicht in ihrer erwerbswirtschaftlichen Orientierung gefunden werden.8 

Aus den vorgenannten rechtlichen Abwägungen wird die direkte Zuweisung an Beschäftigungsträger unter 

eitgeber förderrechtlich als nicht zulässig erachtet. 

Zweckgebundene monatliche Pauschalzuweisung an Kommunen  

Umsetzungspotentialen der v.g. Varianten nach Ziffer 4.2.1 und 4.2.2

Zuweisung an die Städte und Gemeinden gestärkt werden. 

ne monatliche Pauschalzuweisung an Kommunen ist, wie unter Ziffer 3.3 beschrieben,

zweckgebundenes Anreizsystem umsetzbar.  

| Empfehlung zur Umsetzung 

einer direkten kommunalen Zuweisung an die Beschäftigungsträger und gemei

nützigen Träger unter Ausschluss der privatwirtschaftlichen Arbeitgeber aus den Mitteln 

infolge der Umsetzung des Förderprogrammes des Bundes nach § 16i SGB II wird 

zulässig erachtet.  

wird gegenüber Variante 4.3 der „Pauschalzuweisung an Kommu

edoch überwiegen die Vorteile der Variante 4.3 als Anreizsystem

Zudem ist es durch die Erstattung eines monatlichen 

die Förderregelungen bürokratiearm umzusetzen. 

durch Berichtspflichten des Jobcenters können so auf ein Mindestmaß reduziert werden

„Pauschalzuweisung an Kommunen“ die höchste Zielkongruenz und ist g

genüber den übrigen Varianten vorteilhafter und vorzuziehen. 

Kostenfeststellungsverfahren: Förderhöhe | Auswirkungen 

(„Welche Höhe?“) 

Die finanzielle Deckung der Mehraufwendungen für die zweckgebundene Förderung 

2019 realisiert werden, indem der Kreis Unna den kommunalen Anteil an den 

Kosten der Unterkunft und Heizung –KDU- (Minderaufwand), der mit dem Eintritt in geförderte Arbeit

verhältnisse entfällt, für die flankierende Förderung zur Verfügung stellt (Mehraufwand). 

Um eine Zielharmonie zwischen relativer Budgetneutralität und unbürokratischer Förderung zu

einer Vollerhebung zu den durchschnittlich eingesparten KDU

über zwei Modellrechnungen auf Plankostenbasis abgeleitet.  

smethode: Durchschnittliche mtl. KDU-Einsparung je BG

Das Jobcenter hat die durchschnittliche monatliche Einsparung je Bedarfsgemeinschaft (BG) 

Hierzu wurden im Rahmen einer Vollerhebung alle Bedarfsgemeinschaften, die bis zum 31.03.2019

förderten Beschäftigung nach § 16i SGB II nachgegangen sind, ausgewertet. (Grundgesamtheit 

Vgl. Rechtliche Stellungnahme vom 18.06.2019, Rechtsamt Kreis Unna. 

Zur Berechnung und Bestimmung der Höhe siehe Kapitel 5. 

in naher Anlehnung an den Förderzweck 

er bei den Zuwendungsempfängern ausklammert, 

kann aus ordnungspolitischer Sicht zu Wettbewerbsverzerrungen führen und verstößt zudem gegen den o.g. 

Gleichheitssatz. Denn der Zweck des § 16i SGB II soll gerade auch dadurch erreicht werden, dass zusätzlich 

rwerbswirtschaftlich orientierte Arbeitgeber für die Teilnahme an der Förderung gewonnen werden. Wenn 

sie gewonnen wurden und die Kriterien für eine Förderung aus Bundesmitteln erfüllt werden, kann ein ausrei-

gemessen an den Anforderungen des BVerfG, 

Aus den vorgenannten rechtlichen Abwägungen wird die direkte Zuweisung an Beschäftigungsträger unter 

 

4.2.2 sollte die Möglich-

stärkt werden. Eine zweckgebunde-

, sowohl rechtlich, als 

einer direkten kommunalen Zuweisung an die Beschäftigungsträger und gemein-

Arbeitgeber aus den Mitteln ersparter Kosten der 

infolge der Umsetzung des Förderprogrammes des Bundes nach § 16i SGB II wird 

„Pauschalzuweisung an Kommunen“ als un-

Anreizsystem durch die zweck-

die Erstattung eines monatlichen Pauschalbetrages9 –

 Bürokratiekosten z.B. 

maß reduziert werden. 

„Pauschalzuweisung an Kommunen“ die höchste Zielkongruenz und ist ge-

Auswirkungen Haushalt 

 soll im Kreishaushalt 

2019 realisiert werden, indem der Kreis Unna den kommunalen Anteil an den erspar-

wand), der mit dem Eintritt in geförderte Arbeits-

.  

und unbürokratischer Förderung zu gewährleisten, 

den durchschnittlich eingesparten KDU- monatliche Fallpau-

Einsparung je BG durch Jobcenter 

je Bedarfsgemeinschaft (BG) ausgewertet. 

bis zum 31.03.2019 einer ge-

gen sind, ausgewertet. (Grundgesamtheit = 249 BGs) 



Methodisch wurden entsprechend 

tative Bruttoeinsparung bei den KDU

gehend von dem gewichteten Du

durchschnittliche Bruttomonatsersparnis von 

 

Die durchschnittliche Nettomonats

 

je geförderten Beschäftigungsverhältnis nach § 16i SGB II.

 

Abbildung 4: Ø- monatliche KDU-Einsparung je BG

5.2 Besetzung der Plätze nach § 16i SGB II

Es ist nicht durchgängig von einer 

2019 werden die Plätze sukzessive besetzt. Zudem ist mit Beendigungen von Beschäftigungsverhältnissen, 

Nach- und Neubesetzung der Plätze in den Folgejahren zu rechnen.

Mit Stichtag zum 01.08.2019 waren insgesamt 

ner Besetzungsquote (BQ) von rd. 70

5.3 Kostenfeststellungsverfahren

Bei den Modellrechnungen zur Kostenfeststellung ist es 

dauerhaften Besetzungsquote in Höhe von 70

schäftigungsverhältnissen p.a. auszugehen.

gend wird von 300 besetzten Plätzen im Durchschnitt im

gen, wohlwissend dass voraussichtlich eine höhere Anzahl an Eintritten beim Jobcenter 

können. 

 

Sofern keine zweckgebundenen 

Kommunen erfolgen, wären nach der 

 

 

als Minderaufwendungen durch die entlastende Wirkung der § 16

Die Kreisumlage würde entsprechend entlastet

 

 
                                                      
10 Stand: 06|2019 

11 Abfrage Jobcenter zu tatsächlichen und prognostizierten Eintritten in Beschäftigungsverhäl

Methodisch wurden entsprechend Abbildung 4 unterschiedliche BG-Szenarien betrachtet, um eine repräse

tative Bruttoeinsparung bei den KDU –also exklusive Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II

ewichteten Durchschnittswert nach Anzahl der BGs im BG-Szenario ermittelt sich eine 

durchschnittliche Bruttomonatsersparnis von 231,39 €. 

onatsersparnis (abzgl. Bundesbeteiligung 2019 in Höhe von 44,60 %

128,19 €  

 

geförderten Beschäftigungsverhältnis nach § 16i SGB II. 

 

Einsparung je BG bei § 16i Beschäftigung 

Besetzung der Plätze nach § 16i SGB II (Besetzungsquote) 

Es ist nicht durchgängig von einer Besetzungsquote der rd. 430 Plätze über 12 Monate auszugehen. Im Jahr 

2019 werden die Plätze sukzessive besetzt. Zudem ist mit Beendigungen von Beschäftigungsverhältnissen, 

und Neubesetzung der Plätze in den Folgejahren zu rechnen. 

.08.2019 waren insgesamt 303 von maximal rd. 430 Plätzen besetzt.

rd. 70 %. 

Kostenfeststellungsverfahren, Verwendungsnachweis und Rechnungsprüfung

ngen zur Kostenfeststellung ist es methodisch vereinfachend notwendig, 

in Höhe von 70 % entsprechend Abschnitt 5.2 auf Basis von

p.a. auszugehen. Dem Vorsichtsgebot im kommunalen 

zten Plätzen im Durchschnitt im Förderzeitraum des kommunalen PATs

voraussichtlich eine höhere Anzahl an Eintritten beim Jobcenter 

 Zuweisungen im Rahmen des kommunalen PATs an 

wären nach der Modellrechnung 1  

rd. 460 T€ p.a.  

als Minderaufwendungen durch die entlastende Wirkung der § 16i Förderung im Kreishaushalt zu verbuchen.

würde entsprechend entlastet. (Vgl. Variante „Kreisumlage“ Kapitel 

 

Abfrage Jobcenter zu tatsächlichen und prognostizierten Eintritten in Beschäftigungsverhältnisse nach § 16i SGB II vom 19.08.19.

 

11 

Szenarien betrachtet, um eine repräsen-

also exklusive Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II- zu ermitteln. Aus-

Szenario ermittelt sich eine 

abzgl. Bundesbeteiligung 2019 in Höhe von 44,60 %10) beträgt  

Besetzungsquote der rd. 430 Plätze über 12 Monate auszugehen. Im Jahr 

2019 werden die Plätze sukzessive besetzt. Zudem ist mit Beendigungen von Beschäftigungsverhältnissen, 

besetzt.11 Dies entspricht ei-

, Verwendungsnachweis und Rechnungsprüfung 

vereinfachend notwendig, von einer 

auf Basis von maximal 430 Be-

kommunalen Finanzmanagement fol-

des kommunalen PATs ausgegan-

voraussichtlich eine höhere Anzahl an Eintritten beim Jobcenter realisiert werden 

im Rahmen des kommunalen PATs an die kreisangehörigen 

im Kreishaushalt zu verbuchen. 

. (Vgl. Variante „Kreisumlage“ Kapitel 4.1.) 

tnisse nach § 16i SGB II vom 19.08.19. 
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Modellrechnung 1: 

Keine zweckgebundene Zuweisung an Kommunen 

 Ersparnis: 430 BV * 70 % BQ

 Verbleib der Minderaufwendungen im Kreishaushalt  

 

Bei der zweckgebundenen Zuweisung der eingesparten KDU im Rahmen des § 16i ist die Höhe des Zuwe

sungsbudgets in Höhe der maximalen Haushaltsentlastung von rd. 

Rechnungsprüfungsamt konzeptionell bestätigend aus: 

„Gegen die (geplante) zweckgebundene Gewährung eines Zuschusses durch Einsatz eingesparter KDU b

sierend auf Förderungen des Jobcenters nach § 16i 

Überförderung erfolgt.“12 Konzeptionell wird das Risiko einer „Überförderung“ durch eine Abschlagsquote auf 

Basis der Besetzungsquote zum Stichtag annähernd verhindert. 

 

Die beiden nachfolgenden Modellrechnungen 

Budget von rd. 460 T€ aus. Der monatliche Pauschalzuschuss zzgl. ggf. der Zuschlagsgröße sollen als Ve

teilungsmaßstab fungieren, um die eingesparten KDU im Kreishaushalt an die kreisangehörigen Kommunen 

verursachungsgerecht weiterzuleiten. Der Zuschuss dient dabei insbesondere

 

- dem finanziellen Ausgleich von Aufwendungen 

- dem Anreiz, kommunale Beschäftigungsverhältnisse nach § 16i

bei Beschäftigungsträgern auszu

5.4 Modellrechnung: Umlageb

Die Modellrechnung 2 berücksichtigt bei der Ermittlung der 

eingesparten KDU-Aufwendungen, die die kommunal kofinanzierten 

BV) nach § 16i unmittelbar einsparen.

durch Beschäftigungsverhältnisse mit 

weisung in Höhe von 128,19 € (rd. 125 €)

zuwendung über den kommunalen Eigenanteil hinaus wird als gering eingeschätzt

schlagsquote auf den Kommunalen PAT 

 

Modellrechnung 2: 

Zweckgebundene Zuweisung an Kommunen entsprechend gewichtetem Ø

haushalt = 361.495 € p.a. 

Ersparnis:                      430 BV * 

Kommunaler PAT:      195 BV 

         Minderaufwand Kreishaushalt § 16i  

163 T€ -> Verbleib der Minderaufwendungen im Kreishaushalt

 

 

Im Rahmen der Beschlussfassung sollte 

schuss für kommunal kofinanzierte Beschäftigungsverhältnisse mit

  

bemessen werden. 

                                                      
12 Stellungnahme Rechnungsprüfungsamt Kreis Unna vom 31.07.2019.

Keine zweckgebundene Zuweisung an Kommunen -> Entlastung Kreishaushalt p.a. 

% BQ * 128,19 € KDU-Ersparnis * 12 Monate = 463.022 € p.a. 

Verbleib der Minderaufwendungen im Kreishaushalt  -> Entlastung Kreisumlage  

Bei der zweckgebundenen Zuweisung der eingesparten KDU im Rahmen des § 16i ist die Höhe des Zuwe

sungsbudgets in Höhe der maximalen Haushaltsentlastung von rd. 460 T€ beschränkt. Hierzu führt das 

Rechnungsprüfungsamt konzeptionell bestätigend aus:  

zweckgebundene Gewährung eines Zuschusses durch Einsatz eingesparter KDU b

sierend auf Förderungen des Jobcenters nach § 16i SGB II bestehen keine Bedenken,

Konzeptionell wird das Risiko einer „Überförderung“ durch eine Abschlagsquote auf 

Basis der Besetzungsquote zum Stichtag annähernd verhindert.  

Die beiden nachfolgenden Modellrechnungen gehen dabei von einem maximal zur Verfügung stehende

Der monatliche Pauschalzuschuss zzgl. ggf. der Zuschlagsgröße sollen als Ve

maßstab fungieren, um die eingesparten KDU im Kreishaushalt an die kreisangehörigen Kommunen 

Der Zuschuss dient dabei insbesondere  

dem finanziellen Ausgleich von Aufwendungen bei Bestandsfällen und 

kommunale Beschäftigungsverhältnisse nach § 16i SGB II oder deren Kofinanzierung 

bei Beschäftigungsträgern auszubauen. 

Umlagebasis – Ersparnis kommunal kofinanzierte

Die Modellrechnung 2 berücksichtigt bei der Ermittlung der maximalen monatlichen Pauschalzuweisung die 

Aufwendungen, die die kommunal kofinanzierten Beschäftigungsverhältnisse (Plan

sparen. Ein unmittelbarer Sachzusammenhang zwischen eingesparter KDU 

Beschäftigungsverhältnisse mit kommunaler Kofinanzierung und Höhe der monatliche

€ (rd. 125 €) ist gegeben. Das Risiko etwaiger „Überförderungen“ per Pauscha

Eigenanteil hinaus wird als gering eingeschätzt. Daher wird nicht eine A

auf den Kommunalen PAT entsprechend der Besetzung gebildet. 

Zweckgebundene Zuweisung an Kommunen entsprechend gewichtetem Ø-Wert abzgl. Bundesbeteiligung  

430 BV *   70 % BQ * 128,19 € * 12  = 463.022 € p.a. 

195 BV                     * 128,19 € * 12   = 299.965 € p.a. 

fwand Kreishaushalt § 16i                                   = 163.057 € p.a. 

Verbleib der Minderaufwendungen im Kreishaushalt 

Im Rahmen der Beschlussfassung sollte -der Modellrechnung 2 folgend- der monatliche Pauschalz

für kommunal kofinanzierte Beschäftigungsverhältnisse mit 

125 €  

 

Stellungnahme Rechnungsprüfungsamt Kreis Unna vom 31.07.2019. 

Bei der zweckgebundenen Zuweisung der eingesparten KDU im Rahmen des § 16i ist die Höhe des Zuwei-

beschränkt. Hierzu führt das 

zweckgebundene Gewährung eines Zuschusses durch Einsatz eingesparter KDU ba-

Bedenken, (..) insofern keine 

Konzeptionell wird das Risiko einer „Überförderung“ durch eine Abschlagsquote auf 

n einem maximal zur Verfügung stehenden 

Der monatliche Pauschalzuschuss zzgl. ggf. der Zuschlagsgröße sollen als Ver-

maßstab fungieren, um die eingesparten KDU im Kreishaushalt an die kreisangehörigen Kommunen 

oder deren Kofinanzierung 

finanzierter BV nach § 16i 

monatlichen Pauschalzuweisung die 

Beschäftigungsverhältnisse (Plan: 195 

zwischen eingesparter KDU 

monatlichen Pauschalzu-

Das Risiko etwaiger „Überförderungen“ per Pauschal-

Daher wird nicht eine Ab-

Wert abzgl. Bundesbeteiligung  -> Verbesserung Kreis-

monatliche Pauschalzu-
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5.5 Modellrechnung: Umlagebasis – Ersparnis aller BV nach § 16i 

Die Modellrechnung 3 berücksichtigt zum einen Variante 5.3 und berechnet zum anderem die maximale mo-

natliche Pauschalzuweisung auf Basis der ersparten KDU in Höhe aller 300 durchschnittlich besetzten und 

geförderten Beschäftigungsverhältnisse nach § 16i SGB II (430 BV * 0,7 % BQ = 300 BV) mittels einer Zu-

schlagsgröße und legt diese auf die einzelnen kreisangehörigen Kommunen um. Ein unmittelbarer Sachzu-

sammenhang zwischen eingesparter KDU durch kommunale Kofinanzierung und erhöhter monatlicher Pau-

schalzuweisung ist nicht gegeben. Hinzukommend kann in wenigen Einzelfällen nicht ausgeschlossen wer-

den, dass die jeweilige kreisangehörige Kommune einen höheren Zuschuss als Eigenanteil -insbesondere in 

den ersten beiden Förderjahren- erhalten kann.  

 

Modellrechnung 3: 

Zweckgebundene Zuweisung an Kommunen entsprechend gewichtetem Ø-Wert abzgl. Bundesbeteiligung zzgl. Zuschlagswert  

Ergebnisneutraler Kreishaushalt = 0 € p.a. 

Ersparnis:                      430 BV *   70 % BQ * 128,19 € * 12  = 463.022 € p.a. 

Kommunaler PAT:      195 BV                     * 128,19 € * 12   = 299.965 € p.a. 

         Minderaufwand Kreishaushalt § 16i                                   = 163.057 € p.a. 

 

Erhöhung der zweckgebundenen Monatspauschale i.H.v. 128,19 € um Zuschlagsgröße i.H. des Minderaufwandes 163 T€ 

Zuschlagsgröße= 163.057 € ./. (195 BV * 12 Monate) = 69,68 € 

Erhöhte monatliche Fallpauschale= 128,19 € + 69,68 € = 197,87 € pro Monat 

 

Im Rahmen der Beschlussfassung sollte -der Modellrechnung 3 folgend- der monatliche Pauschalzu-

schuss für kommunal kofinanzierte Beschäftigungsverhältnisse mit 

  

125 € + Zuschlagsgröße 65 € = 190 € 

bemessen werden. 

5.6 Rückwirkung 2019: Haushaltssatzung, Deckungsfähigkeit, Mittelbewirtschaftung  

Nach § 7 Nr. 3 Haushaltssatzung des Kreises Unna für das Haushaltsjahr 2019 werden innerhalb der gebil-

deten Budgets alle zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.  

Das bedeutet das Minderaufwendungen bei der „Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Hei-

zung an Arbeitssuchende nach SGB II“ (TEP 16: Konto 5465.98 | Kostenträger 50.01.02.98) zur Deckung der 

Mehraufwendungen bei den kommunalen „Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche“ (TEP 15: Konto 

5319.98 | Kostenträger 50.01.02.98) bereits im Haushaltsjahr 2019 im Rahmen der flexiblen Haushaltsfüh-

rung eingesetzt werden können. 

 

Am Ende des Haushaltsjahres ist ein Antrag mit vereinfachter Verwendungsnachweisführung durch die För-

derempfänger nach der anliegenden Richtlinie vorzulegen. 

 

6 Fazit zum Prüfauftrag und Kreistagsbeschluss vom 02.07.2019 

Mit Antrag der SPD-Fraktion vom 25.04.2019 und Beschlussfassung im Kreistag des Kreises Unna am 

02.07.2019 wurde der Landrat beauftragt, zu prüfen, „ob und in welcher Höhe zusätzliche Mittel des Kreises 

zur Finanzierung von Arbeitsverhältnissen, die nach Maßgabe des § 16i SGB II (Teilhabechancengesetz), bei 

Beschäftigungsträgern in Abstimmung mit den Kommunen im öffentlichen Interesse und ohne Gewinnerzie-

lungsabsicht eingegangen sind bzw. eingehen, bereit gestellt werden müssen, um die optimale Umsetzung 

des Teilhabechancengesetzes im Kreis Unna sicher zu stellen.“ 
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Dieses Konzeptpapier gibt einleitend den „Status Quo“ als

2). Es legt konzeptionell dar, dass es rechtlich 

bundene Zuweisung im Sinne eines P

nach § 16i SGB II eingegangen oder über Dritte

Instrumente und Umsetzungsszenarien des kommunalen 

Variante 4.3 „Pauschalzuweisung an kofinanzierende 

auftrag hat. Zusammenfassend wird diese 

und ist diesen vorzuziehen. (Kapitel 4) 

Es werden unter Kapitel 5 verwaltungsseitig drei Modellrechnungen und die damit verbundenen 

gen und Zuschussrisiken hinsichtlich einer Überförderung von Kommunen aufgezeigt. Die Konzepti

für die politische Beschlussfassung zwei mögliche Alternativen für die Höhe der monatlichen Pauschalzuwe

sung von rd. 125 € bzw. rd. 190 € auf. 

 

Letztlich wurden die in der Anlage beigefügten Förderrichtlinien entwickelt, um eine unbürokratische Abwic

lung und zugleich rechtssichere Förderung im Sinne der „Allgemeinen Richtlinien des Kreises Unna über die 

Gewährung von Zuschüssen“ zu gewährleisten. 

 

Das Konzeptpapier soll dem Ausschuss für Arbeitsmarkt

schuss als Beratungsgrundlage und dem Kreistag als Grundlage der Beschlussfassung dienen.

 

7 Beschlussvorschlag

Als Beschlussvorschlag wird daher empfohlen

Die „Förderrichtlinien zum kommunalen Passiv

„Kommunaler Passiv-Aktiv-Tausch (PAT) im Kreis Unna 

des § 16i SGB II“ werden beschlossen. Die monatliche Pauschalzuwendung an die kreisangehörigen Ko

munen sowie den Kreis Unna für die monatlich 

16i SGB II werden entsprechend Ziffer 

 
 125 € (Beschlussalternative 1) 

 190 € (Beschlussalternative 2 inklusive Zuschlagsgröße

festgelegt.  

gibt einleitend den „Status Quo“ als interkommunale Bestandaufnahme

echtlich zulässig ist, die kreisangehörigen Kommunen durch zweckg

Passiv-Aktiv-Tausches zu fördern, sofern Beschäftigungsverhältnisse 

eingegangen oder über Dritte gefördert werden. (Kapitel 3)  

und Umsetzungsszenarien des kommunalen PATs werden aufgezeigt und 

kofinanzierende Kommunen“ die höchste Zielkongruenz 

diese gegenüber den übrigen Varianten am vorteilhafte

 

Es werden unter Kapitel 5 verwaltungsseitig drei Modellrechnungen und die damit verbundenen 

gen und Zuschussrisiken hinsichtlich einer Überförderung von Kommunen aufgezeigt. Die Konzepti

e Beschlussfassung zwei mögliche Alternativen für die Höhe der monatlichen Pauschalzuwe

 

Letztlich wurden die in der Anlage beigefügten Förderrichtlinien entwickelt, um eine unbürokratische Abwic

rechtssichere Förderung im Sinne der „Allgemeinen Richtlinien des Kreises Unna über die 

Gewährung von Zuschüssen“ zu gewährleisten.  

Konzeptpapier soll dem Ausschuss für Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsförderung, sowie dem Kreisau

undlage und dem Kreistag als Grundlage der Beschlussfassung dienen.

Beschlussvorschlag 

empfohlen:  

zum kommunalen Passiv-Aktiv-Tausch im Kreis Unna“ auf Basis des Förderkonzeptes

Tausch (PAT) im Kreis Unna -Kommunales Beschäftigungsprogramm im Rahmen 

beschlossen. Die monatliche Pauschalzuwendung an die kreisangehörigen Ko

monatlich kommunal kofinanzierten Beschäftigungsverhältnisse nach § 

werden entsprechend Ziffer 4 (3) der Förderrichtlinie auf  

(Beschlussalternative 1)  

inklusive Zuschlagsgröße) 

Bestandaufnahme wieder (Kapitel 

Kommunen durch zweckge-

Tausches zu fördern, sofern Beschäftigungsverhältnisse 

aufgezeigt und bewertet, wobei die 

Kommunen“ die höchste Zielkongruenz zum Prüfungs-

vorteilhaftesten bewertet 

Es werden unter Kapitel 5 verwaltungsseitig drei Modellrechnungen und die damit verbundenen Aufwendun-

gen und Zuschussrisiken hinsichtlich einer Überförderung von Kommunen aufgezeigt. Die Konzeption zeigt 

e Beschlussfassung zwei mögliche Alternativen für die Höhe der monatlichen Pauschalzuwei-

Letztlich wurden die in der Anlage beigefügten Förderrichtlinien entwickelt, um eine unbürokratische Abwick-

rechtssichere Förderung im Sinne der „Allgemeinen Richtlinien des Kreises Unna über die 

, sowie dem Kreisaus-

undlage und dem Kreistag als Grundlage der Beschlussfassung dienen. 

auf Basis des Förderkonzeptes: 

Kommunales Beschäftigungsprogramm im Rahmen 

beschlossen. Die monatliche Pauschalzuwendung an die kreisangehörigen Kom-

ungsverhältnisse nach § 


